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dieses Distrikts dasselbe hätte« unter sich vertheiletssrcktonnm einen Wink zu einem außerordentlichen Tri?
können. Sec ret an widerlegt Gmür und stimmt
Herzog bei. ReUstabs Antrag wird angenommen

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollzjchlmsisdjrcktorimn der einen imd
untheilbaren helvetischen Republik au die
gesezgcbendel! Räthe.

Luzern den 4. December 179s.

Bürger Gesezgeber:
Eine traurige Erfahrung hat die Regierung be-

kehrt, daß wenn man die Aufrührer und Gegenrevo-
kutionärs vor die gewöhnlichen Gerichte ziehet, die
heilsame Wirkung, welche aus einer schnellen Verfüh-
wung ihres Prozesses und aus einer unparrheiischen
und strengen Beurtheilung entspringen würde, durch

bunal in dieser Bochschaft zu geben schein:; der yke
Titel der Konsbiution bestimmt deutlich den Richter
für alle Staatsverbrechen, und wo die Konstitution
spricht, soll sie uns heiliges »nvcrlezüches Geftz seyn.!
sie ist der Vereiuigungsteaktat der im Anfang dieses
Jahrs noch getrennte» helottischrn Staaten, 'zu einer
Einen und unthcilbarcn Republik; verletzen wir sie, so
brechen wir den Fnudamentalvenrag unsrer ganz m
StaatSvcrfassung, und gaben dadurch deck ganzen
Volk oder eiuzUnen Theiles desselben ebenfalls das
Recht von diesem, »usrer Vereinigung unentbehrlichen
Grnndvertrag abzuweichen; denkt an die Folge» die
«in solcher erster Schritt für unsre neue Republik
und für die ganze Sache der Freiheit in unserm Va-
ttrland haben könnte! Entfernt asso von euch, B- Re-
praftntantcn, jeden Gedanken euch von unsrer Kon?
stitution, dem Fundament unsrer Republik, zu cnlftà-

die langwierige Verfahrungsart verloren gehe, ederj^
pjne entgegengesezte Wirkung habe.

neu, bleibt in den Schranke» der Verfassung, und tragt

Was dann die Wirkung hauptsächlich entkräftet,
Hie das Beispiel hervorgebracht haben wurde, ist, daß
Hie gewöhnlichen Gerichte die Zahl der Schuldigen zu
sehr vervielfältigten, indem sie die verschiedenen Grade
Her Schuld nicht von einander unterschieden.

Es ist von der höchsten Wichtigkeit, Bürger Ge-
fezgeber, diese Fehler in den gegenwärtigen Zeitumstäm
den zu vermeiden.

Die innern Feinde der Republik müssen unpar
Heiisch beurtheilet werden, ihre Straft muß aber
schnell und von solcher Art seyn, daß ihre Mitschul-
Sigen dadurch abgeschrekt werden.

Ueberzengt, daß die Langsamkeit der gewöhnst-
chen Gerichte mit dem Drang der Zeitumstände unver-
rräglich ftyn, ladet Euch das Direktorium ein, Euch
in Euerer Klugheit über die Mittel zu berathen, die-
sem vorzubeugen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
O b e r l i n.

Im Namen des Direktdriums der Gen. See.

Mousson.

Esch er anerkennt die Nothwendigkeit einer schnei?

sen und ernsthaften GerechtigkeikspHgc i» solchen auf-

n brerischen Vergebungen ganzer D-strikte, und begehrt
daß mau dem Wunsch des D'rektoriumS durch Ent?

werfu-'g eines schnellen Rechtganges fur solche Falle
«mkspreche. Allein sehr erstaunt st er, daß das Di-

einer Kommission auf, euch einen Vorschlag einzugeben,
über einen schnellen Rccl.tsgang in Beurtheilung der
Staatsverbrechen nach Anleitung des 9:.» Artikels
der Kenstitnbon, Jomini stimmt Escheru bei, und
fodert eine Kommission von fünf Mitgliedern. An-
Verwerth stimmt bei. S ecrck an sieht die Cache
für so klar an. daß er nicht einmal eine Kommission
niederzusetzen wünscht. Die Konstitution ist ganz deut-
lieh hierüber, und ihr können wir nicht zuwider han-
dein, und wann auch die Republik in Gefahr dadurch
kommen sollte. Setzen wir ein außerordentftches Tri?
bunal nieder, so wäre dieses ein wahres Revolutions?
tribunal, vor welches jeder Bürger, selbst wir, wenn
man uns gcgrnrevolukwnsirer Gesinnungen anklagte,
gezogen würde; denkt an die unabsehbaren Folgen
die ein solcher erster Schritt für unser ganzes Vater?
land haben könnte. Die Konstitution selbst g-ebk dem
Direktorium die Mittel an die Hand den Rrchtsg-uig
ui den Tribunalien zu bewachen, und nöchigenfalts
zu leiten, ich fodrc also auf die Konstitution begrün-
dct die Tagesordnung über diese Boköscl>aft. Ander-
werth glaubt, diese Bothschast habe einen ganz na-
türlichcv Grund in der langsamen Crmttnà.chtspfleae
im Kanton Waid statt, und sieht keine so t-edkîîkuche

Folgen in derselben wie seine Vorgänger^ er stunwt
nochmals für eine Kommission und fodert daß diese

uns ohne Einschränkung ei» Gutachten vorlege, über
die Art das Vaterland von den Übeln und sehr ver?

Verblichen Folgen dieser langsamen Criminaijustiz ia
solchen weitaussebcndc»Fallen zu bewahren.

(Die Fortsetzung folgt.)
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